
SCHRIFTFORM BEI BEFRISTUNG
Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist nur wirksam, wenn sie schriftlich
vereinbart wurde. Zur Wahrung dieser gesetzlichen Schriftform genügt es,
wenn die eine Vertragspartei in einem von ihr unterzeichneten, an die
andere Vertragspartei gerichteten Schreiben, den Abschluss eines befristeten
Arbeitsvertrages anbietet. Dann muss nur noch die andere Partei dieses
Angebot annehmen, indem sie das Schriftstück ebenfalls unterzeichnet.

WENN DER HEADHUNTER ANRUFT
Das Büro-Telefon klingelt. Ob man Interesse an einem neuen Job habe,
fragt der Anrufer. Er könnte ein Headhunter sein, der für Arbeitgeber neue
Mitarbeiter rekrutiert. Die richtige Reaktion beim Erstkontakt: authentisch
bleiben, für eine ungestörte Umgebung sorgen, eine Mobilnummer für
einen späteren Anruf nennen oder fragen, wann der Headhunter erreichbar
ist und um ein Stellenprofil bitten – an die Privatadresse.
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